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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Staatsjubiläen

Im ganzen Land teilten am Nationalfeiertag 2019 die Bundesrätinnen und Bundesräte
der Bevölkerung ihre Gedanken zur Schweiz mit. Dabei wurden unter anderem der
Klimawandel, die EU oder die Schweizer Sprachenvielfalt angesprochen. 
Der Corriere del Ticino berichtete über Ignazio Cassis, der gleich alle vier
Sprachregionen besuchte. In L'Etivaz (VD), Krauchthal (BE) , Zuoz (GR) und Chiasso (TI)
sprach der Bundesrat über die äusseren und inneren Grenzen der Schweiz, welche
sowohl Herausforderung als auch Chance für das Land seien, da sie die Schweiz und
ihre Sprachregionen definierten. Er selbst beabsichtige als Bundesrat, diese zu stärken
und zu vereinen. 
Auch Guy Parmelin hielt einen «Marathon» mit gleich drei Reden, wie die Tribune de
Genève berichtete. In Weissenstein (SO), Rueyres und Étoy (VD) sprach er etwa über die
«symbiose entre l'Etat et le citoyen helvétique» und meinte, die Schweiz habe viel mehr
Potenzial, als dass sie «reale Probleme» habe.
Simonetta Sommaruga besuchte den Naturpark Gruyère Pays-d'Enhaut (FR), wo sie den
Klimawandel ansprach und sich, passend zur Lokation, mit Politikerinnen und Politikern
und anderen Parkbesuchern über die Biodiversität, alpine Landwirtschaftszonen oder
nachhaltige Forstwirtschaft austauschte.
«Unendlich dankbar» war laut dem Blick Ueli Maurer, der den Tag am Fête des
Vignerons in Vevey (VD) feierte. Dankbar sei er für das Land, welches das Resultat harter
Arbeit «Dutzender von Generationen» sei. Die heutige Schweiz verstehe er als deren
Erbschaft und noch immer gelte es, für «Freiheit und Unabhängigkeit» einzustehen.
Ähnlich wie Cassis unterstrich Alain Berset, dass die Einzigartigkeit der Schweiz in ihrer
Kultur- und Sprachenvielfalt liege. In Yverdon-les-Bains (VD) erwähnte er in seiner
Ansprache den Klimawandel, den Zugang zur medizinischen Grundversorgung oder die
Beziehungen zur EU und habe dabei laut der Zeitung «Le Temps» diesbezüglich die
Frage in den Raum gestellt :«[...] en faisons-nous assez»?
Ebenfalls vom Klimawandel und von dessen potenziellen Schäden und Folgen für die
Schweiz geprägt war die Rede von Viola Amherd in Münster (VS). Amherd erinnerte –
entsprechend ihrem Departement – daran, dass eine «funktionstüchtige Armee», der
Zivilschutz sowie der Zivildienst die Bevölkerung jederzeit beschützten und
unterstützten, auch im Falle von Naturkatastrophen.
In der Gemeinde Rorschach in ihrem Heimatkanton St. Gallen holte schliesslich Karin
Keller-Sutter in ihrer Ansprach zuerst bis ins Jahr 1291 aus und skizzierte die lange
Geschichte der Eidgenossenschaft, sprach dann aber auch über aktuelle Themen wie
die EU, die Digitalisierung oder steigende Krankenkassenkosten.

Auch auf der Rütliwiese (UR) wurde traditionellerweise gefeiert, allerdings ohne
Bundesrat, wie die Luzerner Zeitung berichtete: Dort übernahm die Urner
Regierungsrätin und ehemalige Bundesratskandidatin Heidi Z'graggen (UR, cvp) das
Zepter. Das Motto der diesjährigen Feier lautete «Milizarbeit als Engagement für die
Gesellschaft», entsprechend waren der SGV und der Schweizer Feuerwehrverband zu
Gast. Z'graggen ihrerseits sprach neben der Milizarbeit auch über die guten
Beziehungen zu Europa und betonte, dass die Schweiz eine verlässliche und geschätzte
Partnerin der EU sei. Auch den Föderalismus thematisierte sie: Dieser sei etwas, was sie
glücklich mache und sie als «Grundlage für den Erfolg unseres Landes» betrachte.
Als Abschluss der Feier auf dem Rütli schliesslich wurde die Nationalhymne vorgetragen
– mitsamt der viel diskutierten neuen Strophe, welche die Verwalterin des Rütlis, die
SGG, als offizielle Strophe in die Hymne aufnehmen möchte. 1
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En raison d'un été particulièrement sec, les feux d'artifices ont été interdits dans la
plupart des cantons suisses lors de la fête nationale en 2022. En effet, le manque de
précipitations et la sécheresse ont rendu l'utilisation d'engins pyrotechniques
particulièrement dangereuse, et l'on voulait à tout prix éviter le déclenchement de feux
de forêts, dévastateurs dans d'autres régions d'Europe. Pour les organisateurs et
organisatrices des festivités du premier août, il a donc fallu faire preuve de créativité
afin de satisfaire les fidèles de la fête nationale. Après deux années particulières en
raison de la pandémie, peu de doutes subsistaient quant à leur capacité d'adaptation.
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Diverses communes ont eu droit à une mention dans la presse, à l'image de Daillens,
dans le canton de Vaud. Ce village a renoncé à son feu d'artifice il y a deux ans et
investit désormais le budget de CHF 10'000 francs qui lui était alloué dans un brunch
offert aux habitantes et habitants. À Sierre, une fête foraine avec des manèges gratuits
pour les enfants a remplacé le feu d'artifice. D'autres localités optent désormais pour
des spectacles de drones. Cela a été le cas de Bienne, Crans-Montana ou encore
Cudrefin. Des alternatives qui pourraient bien perdurer, car en raison du
réchauffement climatique, l'utilisation des feux d'artifices deviendra de plus en plus
dangereuse. En outre, une initiative «pour une limitation des feux d'artifices» est
soutenue par la ligue suisse contre le bruit et par des organisations de défense de
l'environnement. Cette initiative se trouve actuellement au stade de la récolte de
signatures.
Comme d'habitude, les membres du Conseil fédéral se sont rendus aux quatre coins de
la Suisse pour participer aux festivités. Leurs discours ont été teintés des problèmes
auxquels font face la Suisse et l'Europe actuellement. Entre crise climatique, sanitaire,
sécuritaire et énergétique, Guy Parmelin, à Oberwald (VS), a reconnu que l'année 2022
n'était malheureusement pas très enthousiasmante. À Lucerne, Alain Berset a souligné
l'importance de maintenir la cohésion nationale et le vivre-ensemble, appelant à la
diversité, non seulement linguistique et culturelle, mais également des perspectives,
des idées et des opinions, afin «que nous puissions débattre de tout, puis boire une
bonne bière ensemble après cela». Au somment du Moléson (FR), à Winterthour et à
Fribourg, Karin Keller-Sutter, Viola Amherd et Simonetta Sommaruga ont également
souhaité se montrer optimistes dans leurs discours. Quant à Ueli Maurer, lui se trouvait
à Marbachegg (LU), où il a relevé que la Suisse doit son succès à la démocratie directe,
au fédéralisme et à la neutralité armée. Le zurichois a amusé son auditoire en déclarant
que «les citoyens et citoyennes suisses sont les chef.fe.s, et le conseiller fédéral n'est
qu'un employé. Mais très bien payé, merci beaucoup!».
Enfin, le président de la Confédération Ignazio Cassis a effectué un périple ferroviaire à
travers la Suisse. Parti le matin de Lugano, le tessinois s'est d'abord rendu à Knonau
(ZH), région des guerres de Kappel et de la guerre du Sonderbund, puis à Granges, où
furent tuées trois personnes lors de la grève générale de 1918. En choisissant ces lieux
symboliques, Cassis avait pour but de rappeler que la paix et la stabilité ont un prix,
selon la NZZ. Le président s'est montré convaincu que «le monde a actuellement besoin
de plus de Swissness (suissitude)». Le terminus du train présidentiel était Lausanne, où
Cassis a visité le nouveau pôle muséal Plateforme 10. Après s'être demandé «dans quel
autre pays un président pourrait-il prendre un train de ligne et traverser trois régions
linguistiques dans la même journée, en s’arrêtant pour partager un moment de fête
avec la population», il en a profité pour rappeler les paroles de l'ancien conseiller
fédéral vaudois Jean-Pascal Delamuraz, qui avait déclaré que «si les Suisses
s'entendent bien, c'est qu'ils ne se comprennent pas». Ignazio Cassis a complété ces
propos en rajoutant que «cela est un peu vrai, mais pas seulement. Les Suisses sont
surtout fiers de leurs différences. Le secret de notre vivre ensemble est à chercher
dans notre fierté commune d’être unique». Une manière là aussi de marquer d'une
note positive une journée qui se veut festive, malgré les circonstances peu
réjouissantes au niveau international. Les médias n'ont d'ailleurs pas manqué de le
souligner, évoquant le «changement d'époque» que la Suisse, mais aussi le monde,
traversent actuellement, dans les nombreux articles relatifs à la fête nationale qui ont
comme d'habitude fleuri dans la presse. 2

Image der Schweiz im Ausland

In den Jahren 2019 und 2020 jährte sich der Beginn des Zweiten Weltkriegs im Jahre
1939 zum 80. und das Ende des Kriegs 1945 zum 75. mal. Entsprechend häufig und
vielfältig wurde der Krieg anlässlich der Jahrestage – dem 1. September (Überfall auf
Polen) und dem 8. Mai (Ende des Krieges in Europa) respektive dem 2. September
(Kapitulation Japans) – in den Medien thematisiert.
Berichtet wurde über die politisch und rassistisch begründeten Verfolgungen
zahlreicher Menschen durch die NSDAP; den Holocaust und den Porajmos sowie die
versuchten Attentate auf Hitler; über Schweizer Widerstandskämpferinnen und
-kämpfer und Fluchthelferinnen und -helfer ebenso wie Sympathisantinnen und
Sympathisanten des Nationalsozialismus; die Schuld respektive Unschuld der Schweiz
an verübten Kriegsverbrechen; über den Kriegsverlauf; die Strategie von General
Guisan; über nach wie vor vermutetes Nazi-Geld auf Konten Schweizer Banken; über die
beiden Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki; über den Jubel und die
Freude über das Kriegsende und über den darauffolgenden Wiederaufbau zerstörter
Städte. Zu reden gab zudem ein Sachbuch, welches sich erstmals der über 400
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Schweizerinnen und Schweizer annahm, die in deutschen Konzentrationslagern getötet
worden waren.
Auch der Bundesrat nutzte die Gelegenheit, sich an die Geschehnisse zu erinnern: Zu
Ehren der Opfer des Völkermords reiste die Schweizer Bundespräsidentin im Januar
nach Auschwitz und nahm an der dortigen Gedenkfeier teil. Auch wurde am 1. April eine
Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Bombardierung Schaffhausens in der Schaffhauser
Steigkirche abgehalten. Anwesend am Anlass waren Bundesrätin Karin Keller-Sutter
sowie der US-amerikanische Botschafter Edward McMullen. 3

Stimmung in der Bevölkerung

Dans un climat sociétal tendu lié à la pandémie de Covid-19, l'année 2020 a fait l'objet
d'une recrudescence du nombre de menaces proférées à l'encontre de
parlementaires et des autorités fédérales. Selon des données de Fedpol publiées par
Le Temps et l'Aargauer Zeitung, 885 messages «litigieux» ont été enregistrés, soit trois
fois plus qu'en 2019. Parmi ceux-ci, 64 missives ont été considérées comme des
«dangers potentiels». Dans le Temps, la porte-parole de Fedpol soulignait qu'au-delà
de l'augmentation, c'est «le ton qui est devenu beaucoup plus agressif». La police
fédérale tente en général d'entrer en contact avec les auteurs et autrices de ces lettres
lorsqu'elle l'estime nécessaire. Cependant, il revient aux parlementaires de déposer de
leur propre chef une plainte pénale en cas de menaces considérées comme graves. Ce
fut le cas de la conseillère nationale vaudoise Isabelle Chevalley. Au soir du refus de
l'initiative sur les multinationales responsables, qu'elle combattait, la verte-libérale
recevait des menaces de mort par courriel: «Sie werden Weihnachten nicht mit ihrer
Familie verbringen. Wir werden Sie fesseln, Ihre Knochen zerquetschen und Ihr Blut
trinken» ainsi que «Nehmen Sie diese Worte ernst, Sie haben noch nie einen Feind wie
ich gekannt». Devant la violence de ces propos, elle portait plainte. L'auteur des
menaces, un employé de vente de 23 ans déjà condamné auparavant pour des faits
similaires, a rapidement été retrouvé par la police et condamné à une amende de CHF
300 et une peine pécuniaire de CHF 1500 avec sursis. Le cas d'Isabelle Chevalley n'est
pas isolé et les témoignages ne manquent pas. Selon le Temps, plusieurs membres du
Conseil fédéral auraient déjà été menacés de mort. Une enquête de la RTS réalisée en
2019 révélait que 58 pour cent des parlementaires disaient avoir déjà reçu des
menaces, à différents degrés de gravité, alors que 78 pour cent affirmaient se faire
couramment insulter, que ce soit via des lettres, par courriel ou sur les réseaux sociaux.
Si le problème ne date pas d'hier, il semble s'accentuer lorsque certains thèmes
divisant l'opinion public se retrouvent sur le devant de la scène politique et médiatique.
Durant la crise migratoire de 2015 et 2016, Fedpol avait en effet déjà constaté un
nombre important de messages de haine à l'encontre du corps politique.
En 2020, les restrictions liées à la pandémie auraient ainsi provoqué le ras-le-bol de la
population et l'augmentation des menaces. Les tensions n'ont pas disparu avec le
passage à la nouvelle année. Au contraire, elles semblent avoir été attisées par les
nouvelles restrictions imposées en janvier par le Gouvernement. Le 12 février 2021,
Magdalena Martullo-Blocher reprochait dans la NZZ au Conseil fédéral d'avoir
«introduit une dictature». Les multiples critiques envers le Conseil fédéral, qui
émanaient en particulier du PLR et de l'UDC, poussaient Karin Keller-Sutter et Guy
Parmelin à prendre conjointement la parole dans une interview accordée à la Schweiz
am Wochenende. Ils y soulignaient la dangerosité de «s'attaquer aux personnes et aux
institutions», soulignant que cela met la démocratie à mal. Des parlementaires
confiaient au Temps craindre que ces joutes verbales, parfois violentes, poussent
certaines personnes à passer à l'acte, mentionnant les événements survenus en janvier
2021 aux États-Unis lors de l'attaque du Capitole. Selon le journal romand, la police
fédérale aurait en tout cas sensiblement renforcé la sécurité des membres du
Gouvernement. 
Pour assurer une meilleure protection des membres du Conseil fédéral, du Parlement
ainsi que des tribunaux fédéraux et des procureurs du Ministère public, la conseillère
nationale Jacqueline De Quattro a déposé en novembre 2020 une motion demandant la
poursuite d'office des auteurs et autrices de menaces. Cela est actuellement le cas
seulement si les menaces sont proférées dans le cadre d'un événement officiel. Parmi
les cosignataires de la motion figure Isabelle Chevalley. 4
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Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus setzten mehrere früh von der
Pandemie betroffene Länder, beispielsweise China, Singapur, Südkorea oder Taiwan,
auf staatlich verordnetes Mobiltelefon-Tracking, damit die Behörden den Standort
einer Person verfolgen und so einerseits die Einhaltung von Isolation und Quarantäne
überwachen und andererseits Passanten vor infizierten Personen warnen konnten.
Ende März berichtete die Presse, dass auch in der Schweiz das BAG Handydaten zur
Bewältigung der Pandemie nutze. Im Fokus stand dabei jedoch nicht das
personalisierte Tracking, sondern die Auswertung anonymisierter Massendaten aus dem
Mobilfunknetz der Swisscom, um zu überprüfen, ob sich die Bevölkerung an das Verbot
von Ansammlungen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum hielt und wo sich
allenfalls zu grosse Menschenansammlungen bildeten. Auf Kritik aus Datenschutzkreisen
entgegnete das BAG in der Presse, die Daten liessen keine Rückschlüsse auf einzelne
Personen zu und würden nicht in Echtzeit verwendet, weshalb es sich nicht um eine
Überwachung, sondern um eine verhältnismässige Massnahme handle.
Die permanente Mitverfolgung des Standorts aller Personen durch den Staat, mit der
einige asiatische Länder schnelle Erfolge in der Eindämmung der Pandemie erzielten,
war in Europa datenschutzrechtlich undenkbar. Ein paneuropäisches Konsortium von
130 Forschungseinrichtungen aus acht Ländern, darunter auch die ETHZ und die EPFL,
das Anfang April in den Medien vorgestellt wurde, arbeitete daher an einer auf Europa
zugeschnittenen, die Privatsphäre bewahrenden Lösung, um die Rückverfolgung der
Kontakte infizierter Personen zu unterstützen. Ziel war eine Smartphone-App zum
Proximity Tracing, d.h. zum Erkennen, welche Personen sich so nah waren, dass eine
Übertragung des Coronavirus möglich gewesen wäre. Die europäische App setzte
allerdings nicht auf die Standort-Lokalisierung der Nutzerinnen und Nutzer, sondern
auf eine extra zu diesem Zweck von Apple und Google gemeinsam entwickelte
Bluetooth-Schnittstelle. Über Bluetooth soll die App andere Smartphones in einem
gewissen Umkreis erkennen, auf denen die Anwendung ebenfalls aktiviert ist, und diese
Kontakte anonym speichern. Eine positiv auf das Coronavirus getestete Person kann
dann über die App die registrierten Kontaktpersonen warnen, sodass sich diese
frühzeitig in Quarantäne begeben und testen lassen können. Für den Bundesrat sei
diese Anwendung «interessant», wie Karin Keller-Sutter gegenüber dem Tages-Anzeiger
sagte. Man kläre derzeit ab, wie dieses System in der Schweiz zum Einsatz kommen
könnte und wie die Rechtslage aussehe. Aus Datenschutzsicht hielt EDÖB Adrian
Lobsiger diesen Weg gemäss Tages-Anzeiger für «gangbar», solange das Herunterladen
der App freiwillig sei. Wie in den Medien erklärt wurde, sammle das System keine
personalisierten Daten; vielmehr würden die Kontakte für eine begrenzte Zeit als
verschlüsselte Codes abgespeichert.
Den beiden Schweizer Hochschulen erschien das europäische Projekt nach einiger Zeit
jedoch zu wenig transparent und sie befanden, es lege zu wenig Wert auf den Schutz
der Privatsphäre. Mitte April zogen sie sich daher – wie auch einige weitere
Institutionen, die zum gleichen Schluss gekommen waren – daraus zurück und
kündigten an, stattdessen eine eigene Lösung zu entwickeln, die im Gegensatz zum
europäischen System keine Kontaktdaten sammle, sondern sie jeweils dezentral direkt
auf dem Smartphone speichere. So könne weder nachverfolgt werden, welche Personen
miteinander in Kontakt waren, noch welche sich infiziert und damit eine Warnung
ausgelöst haben, selbst wenn die Server der App-Betreiber gehackt werden sollten,
erklärten die Medien. Auch der EDÖB, das Nationale Zentrum für Cybersicherheit und
die Nationale Ethikkommission zeigten sich in der Presse zufrieden mit dem gewählten
dezentralen Ansatz: Damit werde die Privatsphäre bestmöglich geschützt.
In seiner Medienkonferenz vom 29. April bestätigte der Bundesrat schliesslich, dass er
plane, der Bevölkerung zeitnah eine solche Corona-Warn-App zur Verfügung zu stellen;
diese werde derzeit von der ETHZ und der EPFL gemeinsam mit dem Bund entwickelt.
Weiter versicherte die Regierung, dass der Gebrauch der App freiwillig sein und sie nur
für die Dauer der Krise eingesetzt werde. Bis anhin hatte sich der Bundesrat dazu nur
sehr zurückhaltend geäussert, was in den Medien bereits für Spekulationen gesorgt
hatte, weil vonseiten des BAG und der beteiligten Hochschulen bereits Tage zuvor ein
konkretes Datum kommuniziert worden war, an dem die App bereitstehen sollte.
Gleichzeitig erörterte die Presse viele noch offene Fragen zur geplanten Corona-Warn-
App. Vor dem Hintergrund einer Experteneinschätzung, wonach 60 Prozent der
Bevölkerung die App nutzen müssten, damit sie wirksam sei, wurde debattiert, ob die
Freiwilligkeit der richtige Weg sei. Dies wurde aus ethischen Gründen – namentlich,
weil ein App-Zwang einen inakzeptablen Eingriff in die persönliche Selbstbestimmung
darstellte – grösstenteils bejaht, aber gleichzeitig anerkannt, dass eine so weit
verbreitete, freiwillige Verwendung der App eine grosse Akzeptanz und damit ein
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grosses Vertrauen seitens der Bevölkerung voraussetze. Dieses Vertrauen basiere
seinerseits gerade auf der Freiwilligkeit und nur schon der geringste Anschein, der Staat
wolle die Menschen zur Benutzung der App drängen, könnte es zerstören, warnte etwa
die Zürcher GLP-Nationalrätin und Geschäftsführerin des IT-Verbandes Swico Judith
Bellaïche im Tages-Anzeiger. Gegen die App wurde indessen das Argument ins Feld
geführt, sie bringe nichts, weil sie das manuelle Contact Tracing nicht ersetzen könne.
Dem widersprach der massgeblich an der Entwicklung der App beteiligte EPFL-
Epidemiologe Marcel Salathé nicht, erklärte aber gegenüber dem «Blick», dass die
Contact-Tracing-Stellen durch die App entscheidend entlastet werden könnten und
dass jede Installation helfe, auch wenn weniger als 60 Prozent der Bevölkerung die App
nutzten.
Eine Mitte April im Auftrag der NZZ durchgeführte Befragung, deren Ergebnisse die
Zeitung Anfang Mai publizierte, hatte ergeben, dass knapp drei Viertel der Schweizer
Bevölkerung sich bereit erklärten, eine Tracking-App zu installieren, wenn diese zur
Eindämmung des Coronavirus und damit zur Verkürzung des Lockdowns beitragen
könnte. Dabei würden die Befragten am ehesten eine App installieren, die vom
Bundesrat herausgegeben würde – gut die Hälfte erklärte sich dazu bereit –, während
das BAG, die Kantone und andere vorgeschlagene Institutionen deutlich weniger
Vertrauen genossen. Bei den Bundesparlamentarierinnen und -parlamentariern, unter
denen die NZZ eine ähnliche Umfrage durchgeführt hatte, konnte sich ebenfalls gut die
Hälfte vorstellen, die Corona-App des Bundes zu installieren, wobei einzig in der
Grünen Fraktion klar die Skepsis überwog. Ein Obligatorium für die Anwendung wurde
von den Parlamentarierinnen und Parlamentariern hingegen grossmehrheitlich
abgelehnt. 5

Innere Sicherheit

Kurz nachdem das Referendum gegen die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie offiziell
zustande gekommen war, gab die Schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG) – wohl
nicht vollends beabsichtigt – sowohl für die Gegner- als auch für die Befürworterseite
den Startschuss zum Abstimmungskampf. An der Präsidentenkonferenz Ende Januar
2019 sprachen sich über dreissig anwesende Sektionen einstimmig gegen die
Verschärfung des Waffenrechts aus und bewilligten darüber hinaus einen finanziellen
Beitrag an das Referendumskomitee. Darin Einsitz nehmen wollte die SOG jedoch nicht,
wie im entsprechenden Positionspapier zu lesen war, in dem sie ihre Nein-Position
damit begründete, dass die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie das «liberale, dem
Milizwesen verpflichtete Schweizer Waffenrecht» unnötig einschränke. Die
Verschärfung treffe nicht den gefährlichen Handel mit illegalen Waffen, sondern die
legalen Waffenbesitzerinnen und -besitzer und sei daher «keine nachhaltige
Massnahme gegen die terroristische Bedrohung in der Schweiz». Die NZZ bezeichnete
den Positionsbezug der SOG als wichtigen Erfolg für die Gegnerschaft des neuen
Waffenrechts, insbesondere für die Schützenverbände, die im Referendumskomitee
federführend waren. Bei Sicherheitspolitikerinnen und -Politikern der bürgerlichen
Mitte kam die SOG damit jedoch schlecht an: Der Urner FDP-Ständerat Josef Dittli
zeigte sich gegenüber der NZZ «enttäuscht» von den Offizieren, denen wohl «der
Stellenwert von Schengen nicht bewusst» sei. Die Luzerner CVP-Nationalrätin Ida
Glanzmann-Hunkeler bedauerte an gleicher Stelle, dass die Offiziere «ins Boot der
SVP» stiegen und sich für deren Kampf gegen Schengen einspannen liessen. In den
Tagen darauf traten einige SOG-Mitglieder um die beiden GLP-Politiker Pascal Vuichard
(GL) und Roland Fischer (LU) aus dem Schatten und verkündeten öffentlich, mit dem
Positionsbezug der SOG nicht einverstanden zu sein. Vuichard äusserte Bedenken, die
SOG verspiele mit diesem Statement ihre Glaubwürdigkeit, da die Armee von den
Änderungen gar nicht betroffen sei. Das von den GLP-Offizieren gegründete Ja-
Komitee setzte eine «Lawine der Kritik» (Tribune de Genève) an der SOG in Gang und
erhielt auch parteiübergreifend weiteren Zulauf – so beispielsweise von FDP-Ständerat
und Oberst im Generalstab Josef Dittli. Der «Krach der Offiziere» (BaZ) gründete darin,
dass für die Ja-Komiteeangehörigen ein gutes Verhältnis zu Europa für die Schweiz aus
sicherheitspolitischer Sicht absolut notwendig sei, weshalb die Schengen/Dublin-
Mitgliedschaft nicht gefährdet werden dürfe, zumal die Änderung des Waffenrechts
«sehr umsichtig und pragmatisch» erfolge. Dass sich auch Armeechef Philippe Rebord
hinter das neue Waffenrecht stellte, befeuerte die Debatte zusätzlich. SOG-Präsident
Stefan Holenstein gab derweil gegenüber der Presse zu Protokoll, das Waffenrecht sei
«kein Kernthema» der SOG und der Entscheid sei «keine Abstimmungsparole»,
sondern «eine Position als Ergebnis der internen Beratungen».

Mitte Februar lancierte Bundesrätin Karin Keller-Sutter anlässlich einer
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Medienkonferenz den Abstimmungskampf offiziell. Mit dem Slogan «Niemand wird
entwaffnet» platzierte sie das Hauptargument des Bundesrates landesweit prominent
in den Schlagzeilen: Die Änderungen am Waffenrecht seien nur geringfügig und die
Schiesstradition in der Schweiz bleibe erhalten. Die Gesetzesänderung rechtfertige es
somit nicht, die Schengen-Mitgliedschaft der Schweiz aufs Spiel zu setzen; die Kosten
der Beendigung der Schengen-Zusammenarbeit seien schlicht zu hoch – und zwar
sowohl in Form von zusätzlichen Staatsausgaben als auch in Form von
Sicherheitsverlust. Das SIS werde von Schweizer Sicherheitsbehörden 300'000 Mal
täglich abgefragt und habe während zehn Jahren im Schnitt zu einer Verhaftung täglich
verholfen; «ohne Schengen wären wir bildlich gesprochen blind», würdigte der
stellvertretende Fedpol-Direktor René Bühler den Beitrag des Schengener Abkommens
an die Sicherheit der Schweiz. Hinzu kämen gemäss der Justizministerin
volkswirtschaftliche Kosten von mehreren Milliarden Franken pro Jahr – einerseits im
Tourismussektor, weil die Schweiz nicht mehr mit dem Schengen-Visum bereist werden
könnte, andererseits im Asylbereich, da die Schweiz nach Wegfall des mit Schengen
verknüpften Dublin-Abkommens Asylbewerberinnen und -bewerber nicht mehr
abweisen könnte, wenn sie bereits in einem anderen Schengen-Staat Asyl beantragt
haben. Wie die Gegnerschaft des neuen Waffenrechts darauf zu hoffen, dass dieser Fall
nicht eintrete, sei riskant, denn der Ausschluss der Schweiz aus Schengen/Dublin
erfolge bei Verweigerung der Rechtsübernahme automatisch, es sei denn, der
Gemischte Ausschuss, in dem die 28 EU-Staaten und die Schweiz vertreten sind, einigte
sich innerhalb von 90 Tagen einstimmig auf einen weiteren gemeinsamen Weg. Eine
solche Einigung hielt Keller-Sutter jedoch für unwahrscheinlich, da sich die EU zurzeit
nicht in «Kompromisslaune» (St. Galler Tagblatt) befinde. Das gegnerische Argument,
die Verschärfung des Waffenrechts trage nichts zur Terrorismusbekämpfung bei,
konterte die Bundesrätin damit, die Richtlinie beabsichtige in erster Linie, den illegalen
Waffenhandel zu erschweren und die Bevölkerung vor Waffenmissbrauch zu schützen,
sie sei aber «kein Pakt zur Terrorbekämpfung».

Mit ihren Erläuterungen an der Medienkonferenz erntete die Justizministerin wiederum
heftige Kritik aus den Reihen des Referendumskomitees. So kreideten ihr die Gegner
an, der Bundesrat habe eine Kehrtwende vollzogen, indem er die Waffenrichtlinie
explizit nicht mehr in Zusammenhang mit Terrorismusbekämpfung bringe, sondern nur
noch von der Bekämpfung illegalen Waffenhandels und Waffenmissbrauchs spreche.
Weiter bezichtigten sie verschiedene Exponenten der Gegnerschaft mehr oder weniger
direkt der Irreführung und der Falschinformation. Sie störten sich vor allem daran, dass
rund 80 Prozent der im Schiesssport verwendeten Waffen neu verboten würden, und
auf etwas Verbotenes bestehe kein Rechtsanspruch; daran ändere auch die
vorgesehene Ausnahmebewilligung nichts. Zudem fürchteten sie sich vor zukünftigen
weiteren Verschärfungen des Waffenrechts; da die EU-Richtlinie alle fünf Jahre
überprüft werden solle, seien weitere Verschärfungen vorprogrammiert. Die Debatte
um die Kosten des angeblich drohenden Schengen-Ausschlusses sei nur ein
«Ablenkungsmanöver», zitierte die «Südostschweiz» den Walliser SVP-Nationalrat und
ProTell-Interimspräsidenten Jean-Luc Addor; die EU habe überhaupt kein Interesse
daran, die Abkommen zu kündigen, weil sie davon mindestens so viel profitiere wie die
Schweiz und die Schweiz ja bereits ein effizientes Waffenrecht besitze. In Wahrheit sei
die Reform ein «trojanisches Pferd», mit dem die EU in Zukunft alle halbautomatischen
Waffen verbieten könne, so Addor gegenüber der «Tribune de Genève». Anders als der
Bundesrat den Leuten weismachen wolle, seien die Änderungen für die Schützen
überhaupt nicht zumutbar, stellte auch IGS-Präsident Luca Filippini in der Presse klar
und betonte einmal mehr, die Annahme der Waffenrichtlinie wäre «das Ende des
Schiessens als Volkssport», ja sogar «der Beginn vom Ende unseres Rechtsstaates». 

So klar, wie es auf den ersten Blick den Anschein erwecken mag, waren die Fronten
jedoch nicht. Wie bei den Offizieren äusserten sich auch bei den Schützen nach und
nach kritische Stimmen zur Haltung des nationalen Verbandes. Während diverse
kantonale Schützenverbände an ihren Versammlungen finanziell und ideologisch zum
Kampf gegen das «Entwaffnungsdiktat» aus Brüssel, von dem sie sich existenziell
bedroht sahen, rüsteten, beschloss etwa der Schaffhauser Kantonalschützenverband
Stimmfreigabe, da die neuen Bestimmungen laut Präsident Pascal Herren «den
Schiesssport nicht beeinträchtigen» würden. Auch der Präsident der Ausserrhoder
Schützen, Bruno Preisig, gab in der Aargauer Zeitung zu Protokoll, er habe «kein
Problem mit den neuen Regelungen», im Gegenteil: «Es wäre klüger gewesen, das Geld
in die Nachwuchsförderung, statt in eine grosse Nein-Kampagne zu investieren.» Für
ein Ja zum neuen Waffenrecht setzten sich hingegen geschlossen die grossen
Wirtschaftsverbände Economiesuisse, Hotelleriesuisse und der Gewerbeverband sowie
kantonale Handelskammern ein. Auf Druck der Tourismusbranche hatte sich der
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Gewerbeverband Ende Januar zur Ja-Parole durchgerungen, obwohl der von SVP-
Nationalrat Jean-François Rime (FR) präsidierte Verband die Vorlage vor Jahresfrist
noch als unverhältnismässig abgelehnt hatte, wie das St. Galler Tagblatt berichtete.
Bedeutend für die Wirtschaft seien gemäss der NZZ vor allem die Folgen eines Neins:
Die Verbände befürchteten zusätzliche Kosten für das Asylwesen und die innere
Sicherheit, höhere Staukosten im grenzüberschreitenden Verkehr infolge
wiedereingeführter Grenzkontrollen sowie einen Rückgang der Tourismus-Nachfrage
aufgrund des wegfallenden Schengen-Visums. Anlässlich ihrer Delegiertenversammlung
schloss sich Ende März  schliesslich noch die SVP, die sich im Abstimmungskampf
bisher zurückgehalten hatte, offiziell dem Nein-Lager an. Der Berner SVP-Nationalrat
Werner Salzmann begründete die Zurückhaltung seiner Partei gegenüber der NZZ
damit, dass man sich in einem Wahljahr befinde und somit «nicht beliebig Geld zur
Verfügung [habe], um die Kampagnen von Verbänden zu unterstützen». Hinter
vorgehaltener Hand sei man in Schützenkreisen jedoch sogar froh um die Zurückhaltung
der SVP, so die NZZ weiter, da ein klares Verständnis des Referendums als Angriff auf
Schengen/Dublin wohl eher der Befürworterseite zum Vorteil gereicht hätte. Alle
anderen grösseren nationalen Parteien gaben indes die Ja-Parole aus.

Anfang April zeugten erste Umfrageergebnisse von einer bereits starken
Meinungsbildung an den beiden politischen Polen. Insgesamt hatten 53 Prozent der
Befragten angegeben, (eher) für die Verschärfung des Waffenrechts stimmen zu wollen,
46 Prozent (eher) dagegen. In den Anhängerschaften der beiden grossen Polparteien
sprachen sich je über drei Viertel klar dafür (SP) bzw. klar dagegen (SVP) aus. Bei den
Mitte-Parteien betrug die Zustimmung hingegen trotz Ja-Parolen nur gerade 50 (FDP)
bzw. 47 Prozent (CVP). Die Abstimmung werde somit in der Mitte entschieden, so die
Experteneinschätzung. Das überparteiliche Ja-Komitee interpretierte den äusserst
knappen Vorsprung als «Weckruf» (Tages-Anzeiger), die Stimmbevölkerung noch klarer
von der Wichtigkeit von Schengen/Dublin überzeugen zu müssen. Dies schien der
Befürworterschaft zunehmend zu gelingen, konnte das Ja-Lager in den folgenden
Umfragen doch entscheidend zulegen. Zwei Wochen vor dem Abstimmungstermin
verbuchte es mit einer Zustimmung von rund 60 Prozent einen komfortablen
Vorsprung. Die Sympathisantinnen und Sympathisanten aller grosser Parteien ausser
der SVP stellten sich mit klarer Mehrheit hinter die Vorlage, Frauen stärker als Männer
und städtische Gebiete stärker als ländliche Regionen. Der Verbleib der Schweiz im
Schengen-Raum zeichnete sich hingegen klar als das schlagende Argument der Debatte
ab.

Insgesamt bot der Abstimmungskampf über die lange Zeitdauer wenig Abwechslung,
verlief aber zugleich äusserst emotional. Vor allem auf der Gegnerseite war eine grosse
Wut spürbar, sowohl über die vermeintliche Entwaffnung der Schweizer Bürgerinnen
und Bürger als auch über die Fremdbestimmung aus Brüssel. Das Antasten des Rechts
auf eine private Waffe wurde als Angriff auf die Identität des Schweizervolkes gesehen.
Dagegen bot Bundesrätin Karin Keller-Sutter den Gegnern wenig Angriffsfläche,
argumentierte sachlich und vornehm zurückhaltend, wie der Tages-Anzeiger den
Auftritt der Justizministerin in der SRF-«Arena» Mitte April beurteilte. Indem sich die
Befürworterseite hauptsächlich auf das Schengen-Argument beschränkte, wurden
allerdings von beiden Seiten die immergleichen Argumente bis zum Abstimmungstermin
schon fast gebetsmühlenartig wiederholt. 6

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Der medial breit begleitete, traditionelle Jahresausflug der Regierung vor der
Sommerpause, etwas despektierlich auch «Bundesrats-Reisli» (Tages-Anzeiger, Blick)
oder «Bundesrats-Schulreise» (Obwaldner Zeitung) genannt, führte die amtierenden
Bundesrätinnen und Bundesräte 2019 in die Kantone Uri, Schwyz und Nidwalden.
Tradition wäre eigentlich, dass der Heimatkanton des amtierenden Bundespräsidenten
– 2019 war dies der Zürcher Ueli Maurer – besucht wird. Da Maurer bereits zum zweiten
Mal Präsident war und die Bundesratsersatzwahlen Ende 2018 für einige Diskussionen
über bisher bundesratslose Kantone gesorgt hatten, entschied sich der Finanzminister
für einen Besuch der drei Urkantone, die neben Schaffhausen noch nie eine Vertretung
in der Landesregierung stellen konnten. 
Die Reise startete im Bundesbriefmuseum – laut Ueli Maurer dem Ort, der «die Wurzeln
der Geschichte der Eidgenossenschaft» beherberge – und mit einem anschliessenden
Apéro mit der Bevölkerung in Schwyz (SZ), gefolgt von einer Schifffahrt mit dem Ziel
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Altdorf (UR). Nach einer Übernachtung in Andermatt (UR) fand ein weiterer Kontakt mit
der Bevölkerung in Stans (NW) statt. 
In der Zeitung Blick zeigte sich Ignazio Cassis erfreut über den Ausflug, der «fast wie
eine Gruppentherapie» sei und die Exekutive zusammenschweisse. Und auch der
Reiseführer Ueli Maurer gab zu Protokoll, dass es gut tue, «mit den Leuten zu
plaudern». Simonetta Sommaruga hob hervor, dass es schön sei, dass man
untereinander auch mal über etwas anderes als Politik reden könne. Neo-Magistratin
Viola Amherd freute sich ob der Tipps der Bürgerinnen und Bürger für die
Regierungsarbeit. Die Stimmung wurde in Stans einzig durch einen Protest von
Mitarbeitenden der Pilatus Flugzeugwerke getrübt, die den Entscheid des EDA zur
Einstellung der Tätigkeiten von Pilatus in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen
Emiraten kritisierten. 
Die während der Reise sichtbare Harmonie im Gremium sei nicht gespielt, wagten viele
Medien zu kommentieren. Die «frostige Atmosphäre» und die «grosse Blockade» seien
in der Tat mehr Diskussion und Kompromisssuche gewichen – so die Basler Zeitung. Sie
schrieb dies den beiden neuen Bundesrätinnen Karin Keller-Sutter und Viola Amherd
zu. Vor allem Keller-Sutter suche Lösungen nach rechts und nach links, was zu einer
neuen Dynamisierung führe. Dies gefalle allerdings der SVP nicht: Die Mehrheiten
hätten sich noch mehr nach links verschoben, kritisierte etwa Thomas Aeschi (svp, ZG)
in der gleichen Zeitung. 7

Die Regierung stand zwar während der Covid-19-Pandemie sozusagen an der Front,
schien aber lange Zeit vom Virus verschont zu bleiben – nicht aber von der
entsprechenden medialen Neugierde. Schon bei der ersten Welle im März 2020 hatte
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga den Medien versichert, die Regierung halte
sich streng an die Hygieneempfehlungen und Abstandsregeln. Mitte Oktober 2020
musste sich Guy Parmelin in Quarantäne begeben, weil eine Person aus der Verwaltung
mit ihm Kontakt gehabt hatte, die positiv auf Corona getestet worden war. Parmelin sei
aber negativ getestet worden und habe telefonisch an der Bundesratssitzung
teilgenommen, so die Auskunft seines Departements. Ein weiteres Mal musste der
Wirtschaftsminister Ende 2020 in Quarantäne, weil er sich in Grossbritannien mit der
britischen Handelsministerin getroffen hatte und sich aus dem Vereinigten Königreich
einreisende Personen vorsorglich in Quarantäne begeben mussten. 

Ebenfalls Ende Jahr wurde bekannt, dass die Bundesrätinnen und Bundesräte mit
gutem Beispiel vorangehen und sich impfen lassen wollten. Prompt wurde dies dann
Mitte Januar 2021 von den Medien als «Vorzugsbehandlung» kritisiert. Eigentlich sei
einzig Ueli Maurer, mit seinen 70 Jahren einer Risikogruppe angehörend, berechtigt
gewesen, eine der damals noch knappen Impfdosen in Anspruch zu nehmen, so der
Blick, der auch zu berichten wusste, dass sich Guy Parmelin, Alain Berset, Ignazio Cassis
und Karin Keller-Sutter bereits «heimlich», also ohne die Medien darüber zu
informieren und ohne einer Risikogruppe anzugehören, geimpft hätten.

Ueli Maurer sorgte dann im Februar 2021 für Schlagzeilen, weil er auf eine zweite Dosis
verzichten wollte und dies öffentlich bekannt gab. Er sei so zäh, dass «bereits die erste
Impfung schon fast zu viel» gewesen sei. Im Mai gab Simonetta Sommaruga bekannt, die
erste Dosis erhalten zu haben. Sie habe Wert darauf gelegt, dass zuerst die
Risikogruppen eine Impfung erhielten, gab sie den Medien zu Protokoll. Die
Sonntagszeitung sah in der Impfung Sommarugas ein «Signal an eher impfkritische
Kreise», weil der Bundesrätin «aus ihrer Zeit als Konsumentenschützerin eine gewisse
Impfskepsis nachgesagt» worden sei. Es dürften nun alle Regierungsmitglieder geimpft
sein, zitierte die Sonntagszeitung «unbestätigte Informationen». Während andere
Staatschefs ihre Booster-Impfung inszenierten, mache die Schweizer Regierung «ein
kleineres Staatsgeheimnis daraus, wer die dritte Impfung erhalten ha[be]», so die
Aargauer Zeitung. Auf Anfrage der Zeitung gab Regierungssprecher André Simonazzi
zwar keine individuellen Impftermine bekannt – man wolle neuerliche mediale
Spekulationen vermeiden –, informierte jedoch, dass bis zum 17. Dezember 2021 alle
Regierungsmitglieder zum dritten Mal geimpft worden seien. 

Der erste Bundesrat, der sich mit Covid ansteckte, war schliesslich Bundespräsident
Ignazio Cassis Mitte Februar 2022, just nach seiner Ankündigung, dass die Covid-19-
Massnahmen aufgehoben seien. Er weise zwar keine Symptome auf, sei aber positiv
getestet worden und arbeite im Homeoffice, schrieb der Blick. Da die Quarantäne für
Kontaktpersonen aufgehoben worden war, traf sich das restliche Gremium trotzdem zu
Bundesratssitzungen. Die Anfrage des Blicks, ob sich die anderen sechs Magistratinnen
und Magistraten getestet hätten, wurde nicht beantwortet. Die Regierung habe stets
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alle Vorschriften befolgt. In der Folge wurden Alain Berset (9. März 2022), Guy Parmelin
(12. März) und auch Simonetta Sommaruga (22. April) positiv getestet. Sie nahmen
jeweils von ihrem Homeoffice aus an den Regierungssitzungen teil. Den Medien war
dies in Anbetracht der abgeflauten Virulenz des Themas jeweils aber höchstens noch
Randnotizen wert. 8

Am 21. November 2020 machte die Weltwoche in einer «Online-Eilmeldung: Berset –
Erpressung und Vertuschung» bekannt, dass versucht worden war, Bundesrat Alain
Berset zu erpressen. Dies ging aus einem Strafbefehl der Bundesanwaltschaft hervor,
die im Dezember 2019 vom Innenminister eine entsprechende Strafanzeige erhalten
hatte. Laut den Medien, die den Fall anderntags bereitwillig aufnahmen, soll Alain
Berset zu einer Zahlung von CHF 100'000 aufgefordert worden sein, ansonsten würden
Fotos und persönliche Korrespondenz veröffentlicht. Die Tatverdächtige sei
festgenommen, rechtskräftig verurteilt und zur Zahlung einer Busse von CHF 4'500
verpflichtet worden, wusste die Weltwoche weiter zu berichten. Peter Lauener, der
Sprecher des Gesundheitsministers sowie der den Freiburger Bundesrat in dieser
Sache vertretende Anwalt bezeichneten den Fall vor den Medien als erledigt. Die
beschuldigte Person habe ihre «haltlosen und teilweise verleumderischen
Behauptungen» widerrufen. 

Die Medien liessen freilich nicht locker und versuchten in den Folgewochen, mehr
Details zum Fall zu recherchieren. Dabei boten wohl vor allem die geschwärzten Stellen
im Strafbefehl einen Anreiz. Für die Sonntagszeitung war klar, dass Berset mit der
Erpresserin eine Affäre gehabt haben musste. Allerdings seien die Fotos und die
Korrespondenz auf dem Computer und dem Handy der Frau von der
Bundesanwaltschaft gelöscht worden – mit schriftlicher Zustimmung der Verurteilten.
Auch die Beschreibungen des Inhalts der Bilder seien im Strafbefehl zensiert worden.
«Das ist ein ungewöhnliches Vorgehen», urteilte die Sonntagszeitung. 
In den Medien wurde virulent diskutiert, ob Alain Berset erpressbar sei und ob er von
den Strafbeamten eine privilegierte Behandlung erfahren habe. Dies wurde von den
Verantwortlichen verneint. Die Daten seien in den Verfahrensakten weiterhin
vorhanden und es sei bei der Schwärzung der Stellen vor allem um den
Persönlichkeitsschutz der involvierten Personen gegangen; laut der Bundesanwaltschaft
sei die Anonymisierung in diesem Fall gar zwingend gewesen. Anderer Meinung war vor
allem die Weltwoche. Die Bundesanwaltschaft sei rigoroser vorgegangen als normal und
Medien und Öffentlichkeit seien bewusst ausgeschaltet worden. Die Weltwoche schrieb
von «Ungleich-Justiz» und stellte gar die Vermutung auf, Berset habe die Frau durch
Geldzahlungen zum Schweigen gebracht. 
Der Tages-Anzeiger befand, Berset habe fahrlässig und zu spät gehandelt. Es seien rund
drei Wochen seit dem ersten Versuch vergangen, bevor er Anzeige eingereicht habe
und er habe zudem den Gesamtbundesrat nicht über den Fall informiert. Der Anwalt
Bersets erklärte hingegen, dass nicht von Beginn weg klar gewesen sei, ob die Sache
ernst sei oder nicht. Zudem habe Berset den damaligen Bundespräsidenten Ueli Maurer
sowie die damalige Justizministerin Karin Keller-Sutter in Kenntnis gesetzt. 
Die meisten Medien kommentierten den Fall zurückhaltender als die Weltwoche und
der Tages-Anzeiger. Dass der Innenminister die Erpressung sofort angezeigt habe, zeige
vielmehr, dass er eben nicht erpressbar sei. Sein Privatleben würde die Öffentlichkeit
nur dann etwas angehen, wen er dadurch in seinen Amtsgeschäften behindert würde,
was – insbesondere auch im Rahmen seiner sehr zeitraubenden Aufgaben während der
Covid-19-Pandemie – augenscheinlich nicht der Fall gewesen sei, urteilten etwa die
Aargauer Zeitung und die NZZ. Es handle sich hier um «Keine Geschichte», titelte der
Sonntags-Blick und kritisierte den «Fertigmacher-Journalismus».

Die SVP versuchte, den Fall politisch auszuschlachten: Thomas Aeschi (svp, ZG) forderte
etwa eine vertiefte Untersuchung durch die GPK. Anders tönte es aus den anderen
Parteien, wo die Meinung vorherrschte, Alain Berset habe richtig gehandelt. 

Ende November 2020 gab die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA)
bekannt, dass sie sich das Vorgehen der Bundesanwaltschaft im Erpressungsfall Berset
genauer anschauen wolle. Auch die Klärung der Frage, wie die Informationen aus der
Bundesanwaltschaft überhaupt an die Weltwoche gelangt seien, werde untersucht, so
die AB-BA. Alain Berset selber nahm dann am Rande einer Medienkonferenz Stellung. Es
handle sich um eine abgeschlossene Privatangelegenheit, er sei nicht erpressbar und
appelliere an die Wichtigkeit der Privatsphäre, die «selbstverständlich auch für
Bundesräte» gelte. Ausser der Weltwoche, die den Fall bis Ende Jahr am Köcheln hielt,
verschwand die Geschichte in der Folge aus dem medialen Fokus. 
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Dies änderte sich im September 2021. Erneut war es die Weltwoche, die aus ihr
vorliegenden «geheimen Strafakten» ableitete, dass Berset «die Unwahrheit gesagt,
Bundesbeamte missbraucht und Steuergeld verschleudert» habe. Er sei sehr wohl
erpressbar gewesen, habe gegen die Frau, die er zu einer Abtreibung gezwungen habe,
ein psychiatrisches Gutachten angestrengt, die Elitepolizei «Tigris» für die Verhaftung
der Frau in deren Wohnung mobilisiert, sie letztlich zum Schweigen gebracht und
während seiner ausserehelichen Affäre, die von Frühling 2012 bis Anfang 2013 gedauert
habe, auch missbräuchlich die amtliche Limousine inklusive Chauffeur verwendet.  Der
Artikel war Beginn einer neuerlichen Artikelflut in der Presse. Die NZZ berichtete laut
eigenen Aussagen darüber, «was nicht in der Weltwoche steht». Die Frau habe in der
Tat abgetrieben, sei aber offenbar nicht von Berset schwanger gewesen. Beim Einsatz
der Ermittler der Bundespolizei, die die Frau in zivil auf der Strasse angesprochen
hätten, habe es sich um einen Standardeinsatz gehandelt und Berset habe die
Anwaltskosten übernommen, die eigentlich die Frau hätte bezahlen müssen, weil sie die
Sache auf sich habe beruhen lassen. Der Tages-Anzeiger wusste hierzu zu berichten,
dass Lukas Bruhin, der ehemalige Generalsekretär des EDI, also des Departements von
Berset, dafür mit der Frau Kontakt aufgenommen habe. Dies wiederum wurde von
Alfred Heer (svp, ZH) zum Anlass genommen, erneut eine GPK-Untersuchung zu fordern,
da es nicht angehe, den Staatsapparat mit der Lösung privater Probleme zu
beauftragen. Der Blick gab hingegen bekannt, dass Lukas Bruhin lediglich die
Bedrohungslage eruiert habe. Auch der Einsatz der Tigris-Einheit sei damit zu erklären,
dass Berset Drohanrufe erhalten habe, deren Urheberin oder Urheber nicht klar
gewesen seien – in diesem Fall sei ein solches Vorgehen angezeigt. Die Frage stelle sich
aber, so der Blick, wer der Weltwoche die geheimen Unterlagen zugestellt habe. 

In der Tat leitete die Bundesanwaltschaft in der Folge ein Verfahren und den Antrag
auf einen Sonderermittler ein. Viel zu schreiben gab auch die Frage, ob es für ein
Bundesratsmitglied opportun sei, die Staatslimousine für private Zwecke zu nutzen, falls
Berset dies überhaupt getan haben sollte. Nachdem die Bundeskanzlei auf das Aide-
mémoire verwies, das als eine Art Handlungsanleitung für Bundesratsmitglieder dient
und die Nutzung der Bundesratsfahrzeuge auch für Privatzwecke explizit erlaubt, wurde
dieses Thema freilich nicht weiter verfolgt. Neben der Frage, ob es sich hier um eine
letztlich abgeschlossene Privatangelegenheit handle, oder ob sie als politisch zu
taxieren sei, öffnete sich freilich auch ein intermedialer Streit: Die Weltwoche warf dem
Ringier-Verlag, aber auch SRF vor, über die «Affäre Berset» zu wenig zu berichten und
sie zu decken. Bei der NZZ am Sonntag sei ein vorbereiteter Bericht gar «unterdrückt»
worden, wusste die Weltwoche zu berichten.

Mitte Oktober 2021 wurden die Resultate der Untersuchung der AB-BA vorgelegt: Die
Strafbehörden hätten korrekt gehandelt und eine Privilegierung Alain Bersets habe
nicht vorgelegen, so das Fazit des Berichts. In der Zwischenzeit waren die GPK beider
Räte allerdings zum Schluss gekommen, dass eine Untersuchung des Falls nur schon
deshalb angezeigt sei, um die von der Weltwoche vorgebrachte Kritik zu klären. Ziel der
GPK-Untersuchung war herauszufinden, ob staatliche Mittel für die Lösung privater
Probleme Bersets verwendet worden waren und ob der Einsatz der polizeilichen
Sondereinheit Tigris verhältnismässig gewesen war. Zudem beschloss die AB-BA mit
Christoph Rüedi einen Sonderstaatsanwalt mit der Untersuchung der Indiskretionen,
also der Weitergabe von Dokumenten an die Weltwoche zu beauftragen. 

In der Folge wurde es erneut ruhig um den Erpressungsfall. Im Mai 2022 stellte
Sonderstaatsanwalt Rüedi das Verfahren ein, weil es keine Anhaltspunkte gebe dafür,
dass Angestellte der Bundesanwaltschaft Dokumente an die Weltwoche weitergegeben
hätten. Möglich sei, dass die Zeitung die Akten von der verurteilten Frau erhalten habe,
was aber nicht strafbar sei. Nicht abschliessend abgeklärt werden konnte, ob die Akten
von der Bundespolizei – der dritte Akteur, der Zugang zu den Akten hatte –
weitergegeben worden waren.

Mitte Juni 2022 legten dann die GPK ihren Bericht zu den «Abklärungen zur versuchten
Erpressung von Bundesrat Alain Berset» vor. Darin wurden sämtliche Vorwürfe
entkräftet. Die Kommissionen hatten Einblick in die Strafakten, die auch der
Weltwoche vorgelegen hatten und teilten die Einschätzung der Weltwoche laut Bericht
nicht: Die Bundesanwaltschaft habe Berset keine Vorzugsbehandlung gewährt; der
Einsatz der Bundespolizei sei nicht unverhältnismässig gewesen; die eingesetzte
Arbeitszeit von Stabsmitarbeitenden zur Abwehr der Erpressungsdrohung sei
angemessen gewesen; die private Nutzung der Bundesratslimousine sei legal gewesen;
die Verdächtigung, Alain Berset habe Bundesmittel für private Zwecke eingesetzt, sei
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unbegründet.

Noch immer liessen die Medien freilich nicht locker. Für Stirnrunzeln sorgte
insbesondere, dass der Mailverkehr zwischen dem ehemaligen Generalsekretär Lukas
Bruhin und der Erpresserin gelöscht worden und der GPK deshalb nicht zur Einsicht
vorgelegt worden war. Während die Weltwoche fand, Berset hätte damit das
«Parlament hinters Licht geführt», sah der Tages-Anzeiger den Innenminister zwar
«reingewaschen, aber nicht fein raus». 9

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Hilfswerke warnten zu Beginn des Lockdowns im März davor, dass die zur Eindämmung
des Coronavirus getroffenen Massnahmen in Asylzentren vielerorts kaum oder gar
nicht umsetzbar seien, weder für die im Asylwesen Beschäftigten noch für die
Geflüchteten. So berichteten Angestellte den Medien, dass in Küchen und
Sanitäranlagen die Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten.
Auch an Desinfektionsmittel mangle es und Bewohnerinnen und Bewohner sowie die
Angestellten seien teilweise schlecht über die Situation und die geltenden Massnahmen
informiert worden. Die Situation, so war den Medien zu entnehmen, schien je nach
Unterkunft zu variieren. Ein enormes Ansteckungsrisiko bestand beispielsweise in
vereinzelten Unterkünften im Kanton Zürich, wo die Lage mit bis zu 18 Betten pro
Zimmer angespannt war, wie der Tages-Anzeiger berichtete. 

Bund und Kantone suchten deshalb nach zusätzlichen Asylunterkünften, damit die
Hygieneregeln besser eingehalten und das Ansteckungsrisiko in entsprechenden
Anlagen gesenkt werden könnten. Der Berner Sicherheitsdirektor Philippe Müller
betonte etwa, man habe die Informationen zu den Massnahmen in über zehn Sprachen
publiziert und die Situation mithilfe von provisorischen Absperrungen und angepassten
Zeitplänen für die Benutzung der Küche entschärft, bis die zusätzlichen Unterkünfte
bezugsbereit waren. Der Bundesrat entschied, zuvor stillgelegte Anlagen wieder in
Betrieb zu nehmen, damit die Situation auch in den Bundesasylzentren verbessert
werden konnte. Die Forderung der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, laufende
Asylverfahren aufgrund der Krise vorübergehend einzustellen, lehnte der Bund jedoch
ab. Die zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte an einer Pressekonferenz im
April, es gelte, die Rechtssicherheit zu bewahren. Erhielten aber Asylsuchende während
der sogenannten «ausserordentlichen Lage» einen negativen Asylentscheid, sodass sie
dadurch das Land verlassen mussten, erhielten die Betroffenen aufgrund der Situation
mehr Zeit, um auszureisen. 

Insgesamt, resümierten Behörden und Medien, gab es bis im Juni wider den
Befürchtungen nur eine geringe Zahl an Ansteckungen in den Unterkünften zu beklagen.
In betroffenen Zentren wurden im Falle einer Infektionsmeldung entweder strenge
Isolationsmassnahmen getroffen oder die Infizierten wurden wie beispielsweise in Frick
(AG) in eigens dafür eingerichtete externe Quarantänestationen gebracht. Doch trotz
tiefer Ansteckungszahlen war die Situation eine grosse, in erster Linie auch psychische
Belastung für Betroffene: Wie ein Bewohner einer vom Bund eingerichteten Unterkunft
in einer Zivilschutzanlage gegenüber der Basler Zeitung berichtete, war die Sorge, sich
auf solch engem Raum anzustecken, allgegenwärtig. Auch nach den getroffenen
Vorkehrungen und Bemühungen des Bundes und der Mitarbeitenden sei es den
Bewohnerinnen und Bewohnern nämlich nicht immer möglich gewesen, die
schützenden Massnahmen einzuhalten. Es zeigten sich allerdings auch positive
Entwicklungen, wie die Aargauer Zeitung festhielt: Damit die «schulische, berufliche
und soziale Kommunikation» in den Zentren aufrechterhalten werden konnte, wurde
vielerorts der Ausbau von WLAN-Anschlüssen vorangetrieben, wie dies bereits seit
längerer Zeit von unterschiedlichen Stellen gefordert worden war. 10
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Frauen und  Gleichstellungspolitik

Am 2. September 2021 fand mit coronabedingter Verspätung im Nationalratssaal die
offizielle Feier zum 50-jährigen Bestehen des Frauenstimm- und -wahlrechts statt.
Dass die Schweiz den Frauen die politischen Rechte erst 1971 gewährte und diese somit
im internationalen Vergleich ausserordentlich spät zu einer «ganzen Demokratie»
wurde, habe mit den direkten Beteiligungsmöglichkeiten zu tun, erklärte
Justizministerin Karin Keller-Sutter in ihrer Rede zur Feier. Mit Ausnahme von
Liechtenstein hätten sonst in keinem Land der Welt die Männer über die Einführung
des Frauenstimmrechts befunden. Neben dem Bundespräsidenten Guy Parmelin, der
die Eröffnungsrede hielt, sprachen auch die ehemalige Bundesrätin Ruth Dreifuss, der
frühere CVP-Generalsekretär Iwan Rickenbacher und eine der ersten Nationalrätinnen,
Hannah Sahlfeld-Singer, zu den geladenen Gästen aus Politik und Verwaltung,
Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft. Hanna Sahlfeld-Singer – mit ihren zum
Zeitpunkt der Wahl damals 28 Jahren jüngste Parlamentarierin und dazu die erste, die
während ihrer Amtszeit Mutter wurde – richtete sich in ihrer Rede auch an die Männer:
«Habt keine Angst vor selbstbewussten Frauen», meinte sie. «Seid gleichberechtigte
Partner! Dann kann es gut für alle werden.» Auch Karin Keller-Sutter plädierte in ihrer
Rede für mehr Gleichberechtigung, denn man könne «auch heute noch nicht das Ende
der Geschichte ausrufen». Insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
müsse verbessert werden – letzteres nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer.
Darüber hinaus forderte die Bundesrätin auch eine stärkere Bekämpfung von sexueller
und häuslicher Gewalt. 
Auch die nur wenige Tage später zum selben Anlass durchgeführte gemeinsame Tagung
des BJ und der Universität Bern gedachte nicht nur historischer Ereignisse, sondern
blickte ebenso nach vorne, indem sie sich mit aktuellen Gleichstellungsfragen und
Fragen zur Erteilung des Stimmrechts an weitere Gruppen befasste – so an Personen
ohne Schweizer Pass, Minderjährige oder Personen unter umfassender
Beistandschaft. 11
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Auf ein medial stärkeres Echo als die offizielle Feier zu 50 Jahre Frauenstimm- und
-wahlrecht stiess die ebenfalls zu diesem Anlass im Oktober 2021 durchgeführte
Frauensession. Zum zweiten Mal seit der Einführung des Frauenstimmrechts – das
erste Mal war 1991 zum 20. Jahrestag der Einführung – debattierten 200 in einer
offenen Wahl gewählte Frauen zwischen 17 und 82 Jahren, mit oder ohne Schweizer
Staatsbürgerschaft und in den meisten Fällen ohne bisherige politische Erfahrung,
während zweier Tage über Vorstösse, die im Vorfeld von den Teilnehmerinnen in acht
verschiedenen Kommissionen ausgearbeitet worden waren. Während der
Frauensession gesellten sich 46 aktive und ehemalige Bundesparlamentarierinnen und
Regierungsrätinnen zu den gewählten Frauen. Auch die drei aktuellen Bundesrätinnen,
Viola Amherd, Karin Keller-Sutter und Simonetta Sommaruga, sowie Bundesrat Alain
Berset würdigten die Frauen und deren Anliegen mit Ansprachen an der Frauensession.

Als solidarisch und inklusiv beschrieb «Le Temps» das Klima an der vom
Frauendachverband Alliance f organisierten Session. Weitere Zeitungen bezeichneten
die dort herrschende Stimmung auch als laut und euphorisch. Die ehemalige
Nationalrätin Cécile Bühlmann, die zwischen 1991 und 2005 für die Grünen im
eidgenössischen Parlament gesessen war und der Frauensession 2021 beiwohnte,
drückte ihre Empfindungen zur aktuell stattfindenden Mobilisierung von Frauen, wie sie
auch mit der Frauensession geschehe, gegenüber «Le Temps» gar als «la politisation
des femmes la plus forte à laquelle j’assiste depuis celle de mai 1968» aus. Die
Frauensession, die in den Beschluss von über 20 Petitionen ans Parlament mündete,
wurde in den Medien auf der einen Seite als «umfassende Standortbestimmung»,
«starkes Statement» (Sonntags-Blick) oder «signal fort» (Le Temps) aufgefasst. Auf der
anderen Seite sprach die NZZ von «fröhlichem Geldverteilen in Bern» und Markus
Somm stellte in der Sonntagszeitung die Bedeutung der Frauensession als
«Pseudosession für unsere lieben Frauen» in Frage. 

Inwiefern die aus der Frauensession resultierenden Forderungen tatsächlich
wegweisend für die künftige Gleichstellungspolitik in der Schweiz sein werden, wird
sich zeigen müssen. Einige der vor 30 Jahren an der Frauensession 1991 geäusserten
Forderungen hatten die Diskussionen um die Gleichstellungspolitik in den Folgejahren
sehr wohl geprägt – zu nennen ist etwa die Einführung von Betreuungsgutschriften, die
1995 mit der 10. AHV-Revision erfüllt worden war. Unter den 1991 geäusserten
Forderungen gab es jedoch solche, die auch im Jahr 2021 noch immer aktuell waren
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und an der zweiten Frauensession erneut gestellt wurden, so diejenige zur Erhöhung
der Chancengleichheit im Erwerbsleben durch Herstellung von Lohngleichheit oder
adäquate ausserfamiliäre Kinderbetreuungsstrukturen. Bisher ebenfalls noch unerfüllt
waren weitere in Petitionen eingebrachte Forderungen, wie diejenigen zur Einführung
der Individualbesteuerung oder einer Elternzeit, zur Verbesserung der finanziellen
Situation von Bäuerinnen oder zur Einführung politischer Rechte für Personen ohne
Schweizer Staatsbürgerschaft. Eine zentrale Forderung der Frauensession war
insbesondere auch die verstärkte Bekämpfung der geschlechtsspezifischen Gewalt.
Aber auch neue Forderungen fanden Eingang in die Petitionen. Als Beispiel genannt sei
hier die Forderung nach verstärkter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer
Unterschiede im Gesundheitsbereich, denen mit einem nationalen
Forschungsprogramm auf den Grund gegangen werden soll. 12

Die Diskussionen um das Thema «Frauen im Bundesrat» begannen bereits fünf Tage
nach dem Rücktritt von Ueli Maurer und begleiteten die ganzen Bundesratswahlen
2022. Die NZZ titelte zu Beginn, dass die SVP «auffällig viele Bundesratskandidatinnen»
habe und «plötzlich Frauenpartei» sei. Auch wenn Magdalena Martullo-Blocher (svp,
GR) und Diana Gutjahr (svp, TG) bereits abgesagt hätten, hätten die Medien mit Esther
Friedli (svp, SG), Natalie Rickli (svp, ZH), Monika Rüegger (svp, OW) und Cornelia Stamm
Hurter (SH, svp) «für eine Partei ohne Frauenförderungsprogramm [...] erstaunlich viele
valable Kandidatinnen» ausgemacht. Nachdem bis auf die Nidwalder Regierungsrätin
Michèle Blöchliger (NW, svp) alle Kandidatinnen abgesagt hatten, drehte jedoch der
Wind in der Berichterstattung: Der SVP mangle es an Frauen, titelte etwa 24Heures. Sie
bleibe «le parti des hommes», schrieb Le Temps, wofür sie die lediglich knapp 20
Prozent gewählten SVP-Frauen im nationalen Parlament, aber auch das Verhalten der
Männer in der Partei als Belege ins Feld führte. Ueli Maurer habe 2014 Frauen
beispielsweise als «Gebrauchtgegenstände im Haushalt» bezeichnet. Entsprechend
habe Michèle Blöchliger gegen die männlichen SVP-Schwergewichte auch keine
Chance. Der Tages-Anzeiger erinnerte daran, dass die SVP in Geschlechterfragen
bereits einmal weiter gewesen sei: Im Jahr 2000 habe sie Rita Fuhrer als
Bundesratskandidatin vorgeschlagen, das Parlament habe damals jedoch Samuel
Schmid gewählt. Die Sonntagszeitung sprach ob der vielen Absagen hingegen von einer
«Partei der Feiglinginnen».  
Zwar forderten nicht wenige Exponentinnen und Exponenten der SVP – etwa Toni
Brunner (svp, SG), der der Findungskommission angehörte, Nationalrätin Céline
Amaudruz (svp, GE) oder gar Christoph Blocher –, dass die Partei dem Parlament eine
Kandidatin und einen Kandidaten zur Auswahl präsentiere. Letztlich war die einzige
Frau unter den offiziell Kandidierenden allerdings chancenlos: In der Fraktion sprachen
sich nur 4 (von 51) Mitgliedern für die Nidwaldner Kandidatin Blöchlinger aus.

Nicht nur die Gleichstellung von Frauen und Männern, auch die Genderdebatte erhielt
im Zusammenhang mit den Wahlen einige mediale Aufmerksamkeit. So sorgte eine im
Rahmen seiner Rücktrittsankündigung gemachte Aussage von Ueli Maurer für Kritik,
wonach es keine Rolle spiele, ob eine Frau oder ein Mann seine Nachfolge übernehmen
werde – «solange es kein ‹Es› ist, geht es ja noch». Das Transgender-Netzwerk forderte
vom scheidenden Bundesrat eine Entschuldigung und Kim de l’Horizon, die
genderfluide, nichtbinäre Person, die mit ihrem Debütroman 2022 mit dem Schweizer
und dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden war, fragte in einem NZZ-
Feuilletonbeitrag, was so schlimm am Körper von Kim de l'Horizon sei, dass ihn Ueli
Maurer von politischer Führung ausschliessen wolle. Kim de l'Horizon lade den noch
amtierenden Bundesrat auf ein Bier ein, damit dieser ein «Es» kennenlernen könne. 

Diese Debatten waren jedoch in der Folge auch deshalb nur noch Randthema, weil die
Gleichstellungsdiskussion kurz nach dem Rücktritt von Simonetta Sommaruga auf die SP
übersprangen, nachdem die Parteileitung bekannt gegeben hatte, dass die SP auf ein
reines Frauenticket setzen werde. Es sei «logisch», dass die SP nur Frauen aufstelle,
weil sie mit Alain Berset bereits einen Mann in der Regierung habe, war zwar zuerst der
allgemeine mediale Tenor gewesen. Auch nachdem Daniel Jositsch (sp, ZH), der selber
Ambitionen auf den Sitz in der Bundesregierung hegte, diese Entscheidung kritisiert
und eine eigene Kandidatur in den Raum gestellt hatte, war im linken Lager
unbestritten, dass nur eine Frau als Nachfolgerin von Simonetta Sommaruga in Frage
kommen würde – auch wenn dieser Entscheid auch von einigen SP-Frauen kritisiert
wurde. Einige Kritik wurde jedoch auch aus dem bürgerlichen Lager laut.

Für mehr mediale Aufmerksamkeit sorgte hingegen die von Tamara Funiciello (sp, ZH)
lancierte Überlegung, dass es im Bundesrat mehr junge Mütter mit schulpflichtigen
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Kindern brauche, damit die Gleichstellung und die Diskussion um die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie Fortschritte machten. Im Sonntagsblick wurde vermutet, dass junge
Mütter wohl bei einer Wahl stärker in der Kritik stehen und wahlweise als schlechte
Mutter oder schlechte Bundesrätin gelten würden. Mit Elisabeth Kopp, Micheline
Calmy-Rey und Eveline Widmer-Schlumpf seien zwar bereits Mütter in der
Landesregierung gewesen, nur die Tochter von Elisabeth Kopp sei damals allerdings im
schulpflichtigen Alter gewesen, berichtete der Tages-Anzeiger. Karin Keller-Sutter habe
vor einigen Jahren gar gesagt, dass ihre politische Karriere mit Kindern nicht möglich
gewesen wäre. In anderen Ländern sei es hingegen Realität, dass junge Frauen mit
Kindern Regierungsverantwortung übernähmen. Natürlich sei es in der Schweiz
unüblich, dass jemand zwischen 30 und 40 Bundesrätin werde, dennoch sei es nie
jemandem in den Sinn gekommen, bei Alain Berset in der entsprechenden Situation
nach Vereinbarkeit von Amt und Familie zu fragen, so der Tages-Anzeiger. Freilich habe
es auch schon Männer gegeben, die aus familiären Gründen auf einen
Bundesratsposten verzichtet hätten, aktuell etwa Marcel Dettling (svp, SZ) bei der
Nachfolge von Ueli Maurer. Die NZZ meinte hingegen, dass die Frage nicht sei, ob die
Schweiz dafür bereit sei, sondern ob junge Schweizer Mütter sich überhaupt zur
Verfügung stellen würden. 
Vor allem bei der Kandidatur von Evi Allemann (BE, sp) war das Thema «junge Mütter im
Bundesrat» Gegenstand jedes Interviews mit der Bernerin. Es sei «vielleicht eine neue
Selbstverständlichkeit», dass junge Frauen, die vor 20 Jahren gewählt worden seien,
dank ihrer Erfahrung mehr Verantwortung übernehmen wollten, mutmasste Evi
Allemann in einem dieser Interviews. Ihre Arbeit im Regierungsrat des Kantons Bern
zeige, dass es sehr wohl möglich sei, Kinder zu haben und ein Regierungsamt zu
bekleiden, gab sie dabei zu Protokoll. 

Dass Politikerinnen auch medial anders beurteilt werden als Politiker, zeigte dann auch
die Kandidatur von Eva Herzog (sp, BS). Nicht ihre Mutterschaft, sondern ihr Alter war
häufig Gegenstand der Berichterstattung: «Es ist halt immer das Gleiche. Zuerst sind
die Frauen zu jung und unerfahren, dann haben sie Kinder und es geht nicht, und am
Schluss sind sie zu alt», kritisierte die Basler Ständerätin die entsprechenden
Diskussionen. Beim SVP-Kandidaten Heinz Tännler (ZG, svp), der 62 Jahre alt sei, rede
niemand über das Alter. Letztlich gehe es im Bundesrat aber weder um Geschlecht,
Familie oder Alter, sondern um Dossierkenntnisse, so Eva Herzog. 
Interessanterweise wurde das Thema Vereinbarkeit von Amt und Familie in der
Deutschschweizer Presse wesentlich virulenter diskutiert als in der Westschweizer
Presse. Als möglichen Grund erachtete Min Li Marti (sp, ZH) in einem Interview mit der
NZZ, dass die Vorstellung, dass Familie Privatsache sei und eine Frau, die sich nicht den
Kindern widme, eine Rabenmutter sei, in der Deutschschweiz viel stärker verbreitet sei
als in der Romandie. 

Als positiv wurde es hingegen vielfach erachtet, dass die Diskussion um
Frauenvertretung im Bundesrat heute wesentlich wichtiger sei als noch vor ein paar
Jahren. Dass die Vertretung von Frauen in der Politik heute viel stärker als
Selbstverständlichkeit betrachtet werde, sei ein grosser Fortschritt, urteilte etwa der
Tages-Anzeiger. Vielleicht würden künftig andere Kriterien wichtiger. In der Tat gab es
im Vorfeld der Ersatzwahlen etwa auch Forderungen für eine bessere Repräsentation
hinsichtlich Ausbildung und von «Nicht-Studierten» im Bundesrat. Im Zusammenhang
mit möglichen Wahlkriterien wurde zudem oft darauf hingewiesen, dass die früher
bedeutende Konfessionszugehörigkeit heute überhaupt keine Rolle mehr spiele.

Mehrfach Grund für Kritik lieferte schliesslich die mediale Berichterstattung zu den
Wahlen selbst. So spielten bei der Analyse der Gründe für die Wahl Albert Röstis und
Elisabeth Baume-Schneiders in den meisten Deutschschweizer Medien
Geschlechterdiskussionen eine relevante Rolle. Hervorgehoben wurde vor allem die im
Vergleich zu Eva Herzog sympathischere Art der Jurassierin. Die NZZ beispielsweise
kritisierte, dass die «sich zugänglicher und mütterlicher» präsentierende Elisabeth
Baume-Schneider die «pragmatisch, kompetent und maximal unabhängig» und
«überdurchschnittlich starke Kandidatin» Eva Herzog habe übertrumpfen können. Dies
habe einen «schale[n] Nachgeschmack». Bei den beiden SVP-Kandidaten waren solche
Attribute kaum zu finden. Zwar wurde anders als noch bei früheren
Bundesrätinnenwahlen kaum über Frisur oder Kleidung geschrieben, trotzdem war
auffällig, dass nur bei den Frauen ein «sympathisches und mütterliches» Auftreten als
möglicher Wahlgrund aufgeführt wurde, nicht aber bei den beiden Männern. Albert
Rösti wurde weder als «väterlich» noch als «zugänglich» beschrieben. Er sei zwar «ein
fröhlicher Mensch», so die NZZ, er habe aber eine «andere Eigenschaft, die ihn für den
harten Job eines Bundesrats empfiehlt: Er ist zäh». 
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Umgekehrt wurde insbesondere von verschiedenen Frauen mehrfach kritisiert, dass
einmal mehr, wie bereits bei der Wahl von Ruth Metzler 1999, nicht die kompetentere,
sondern die «Frohnatur», wie es die NZZ ausdrückte, gewonnen habe. «Starke Frauen»
hätten es demnach schwer, von den Männern gewählt zu werden, lautete die Kritik.
Hingegen verwies die NZZ darauf, dass auch bei den Männern nicht selten der
«Gmögigere» gewinne.
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